
Eine Milderung der Strafe ist auch in Betracht zu ziehen, wenn der 
Täter — ohne daß sein Verhalten direkt mit seinem Verbrechen zu
sammenhängt — nach Begehung der Tat eine positive Entwicklung 
genommen und sich durch seine Leistungen besonderes gesellschaft
liches Ansehen erworben hat. Hat umgekehrt der Täter nach der Be
gehung des Verbrechens eine besonders negative Entwicklung genom
men, so spricht dies dafür, das durch den Grad der Gesellschafts
gefährlichkeit der Tat bedingte Strafmaß voll auszuschöpfen.

So wird, wenn der Täter zwar auf Grund einer Notlage ein Ver
brechen begangen, aber danach mit dem aus dem Verbrechen Erlangten 
einen liederlichen und ausschweifenden Lebenswandel begonnen hat, ihn 
nur eine der Schwere des Verbrechens voll entsprechende Strafe wieder 
auf den rechten Weg zurückbringen können.

Hinsichtlich der einzelnen Straf arten muß das Gericht z. T. noch 
weitere Umstände berücksichtigen, denn die gerichtliche Entscheidung 
muß auch gewährleisten, daß die spezifischen Funktionen dieser Straf
arten im Einzelfall verwirklicht werden.1
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